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Öffentliche Bekanntmachung 
über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe 

von Daten aus dem Melderegister nach dem Bundesmeldegesetz 
 
 
Die Meldebehörden sind nach dem Bundesmeldegesetz befugt, Daten aus dem Melderegister 
zu bestimmten Zwecken zu übermitteln. Betroffene Personen haben jedoch das Recht, einer 
Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten in folgenden Fällen zu widersprechen:  
 
 
1. Widerspruch nach § 36 Absatz 2 Satz 1 Bundesmeldegesetz gegen die 
regelmäßige Übermittlung personenbezogener Daten durch die Meldebe-
hörden an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
nach § 58 c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz 
 
Erläuterung:  
Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit kein Spannungs- oder Verteidigungsfall 
vorliegt, ausgesetzt und in einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet worden. Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, können sich jedoch verpflichten, freiwillig 
Wehrdienst zu leisten. Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr die 
Möglichkeit hat, über den freiwilligen Wehrdienst zu informieren, übermittelt ihm die Meldebe-
hörde jährlich zum 31. März den Familiennamen, die Vornamen sowie die gegenwärtige An-
schrift der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Jahr volljährig 
werden. 
 
 
2. Widerspruch nach § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft nach § 42 Abs. 2 Bundesmelde-
gesetz 
 
Erläuterung:  
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft personenbezogene 
Daten von Familienangehörigen eines ihrer Mitglieder übermitteln, die nicht derselben oder kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst den 
Familiennamen und die Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort, das Geschlecht, die 
Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, die derzeitigen Anschriften 
und die letzte frühere Anschrift, gegebenenfalls Angaben über eine vorliegende Auskunftssper-
re sowie gegebenenfalls das Sterbedatum. Unter Familienangehörige sind nach dem Wortlaut 
des Bundesmeldegesetzes der Ehegatte oder der Lebenspartner, minderjährige Kinder sowie 
die Eltern von minderjährigen Kindern zu verstehen. Die Widerspruchsmöglichkeit für den ge-
nannten Personenkreis richtet sich gegen eine generelle Datenübermittlung an die jeweilige öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Ausgenommen hiervon ist eine zweckgebundene Da-
tenübermittlung, sofern die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft angibt, dass sie 
die Daten im Zusammenhang mit ihrem Steuererhebungsrecht benötigt. Ist dies der Fall, so 
werden von der Meldebehörde die angeforderten Daten mit dem Hinweis auf diese Zweckbin-
dung übermittelt. 
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3. Widerspruch nach § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz gegen die Übermitt-
lung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Parteien, 
Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebe-
ne nach § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz 
 
Erläuterung:  
In den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten darf die Meldebehörde an Parteien, 
Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene Auskunft aus dem Melderegister über 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Be-
troffenen bestimmend ist. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschriften. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder die Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die 
Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.  

 
 

4. Widerspruch nach § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz gegen die Übermitt-
lung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Mandatsträ-
ger sowie an die Presse oder den Rundfunk über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern gemäß § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz 
 
Erläuterung:  
Die Meldebehörde darf auf Verlangen von Mandatsträgern beziehungsweise der Presse oder 
des Rundfunks Auskunft über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad, die Anschrift sowie das Datum und die 
Art des Jubiläums. Nachdem Presse und Rundfunk regelmäßig Onlineangebote haben, ist auch 
mit einer Veröffentlichung im Internet zu rechnen. 
 
Bei Altersjubiläen erfolgt eine solche Datenübermittlung in Weiden i.d.OPf. zum 80., 85., 90., 
95., 100. und jedem darauffolgenden Geburtstag. Bei Ehejubiläen erfolgt eine Datenübermitt-
lung ab dem 50. Hochzeitstag und danach jeweils weiteren vollen fünf Jahren, ab dem 75. 
Hochzeitstag dann jedes Jahr. 
 

 
5. Widerspruch nach § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz gegen die Übermitt-
lung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Adressbuch-
verlage zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nach 
§ 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz 
 
Erläuterung:  
Für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) darf die Melde-
behörde Adressbuchverlagen Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, aus dem Melderegister erteilen. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, die Vorna-
men, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift. Die übermittelten Daten dürfen ausschließlich für 
den oben genannten Zweck verwendet werden.  
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Allgemein gilt: 
 
Für die o. g. Datenübermittlungen gilt die sog. „Widerspruchslösung“, d. h., sie ist nicht von der 
vorherigen Zustimmung des betroffenen Einwohners abhängig. Wer eine Weitergabe seiner 
Meldedaten nicht wünscht, kann schriftlich oder per Telefax (Fax 0961/81-3319) jederzeit eine 
entsprechende Mitteilung an die Stadt Weiden i.d.OPf., Meldebehörde, Dr.-Pfleger-Str. 15, 
92637 Weiden i.d.OPf., einsenden oder persönlich im Einwohnermeldeamt, Zi.Nr. 0.07, vor-
sprechen. Für eine persönliche Vorsprache empfiehlt sich zur Vermeidung von Wartezeiten eine 
Terminvereinbarung (Tel. 0961/81-3303). 
 
Ein entsprechender Antrag ist auch im Rathaus-Serviceportal im Internet unter 
www.weiden.de, Bereich „Stadt · Rathaus · Bürger“, „Bürgerservice“, „Online-Dienste/ 
Formulare“, „Melde-/Passwesen“ verfügbar und kann dort ausgedruckt werden. Der Wider-
spruch muss dann nur noch unterschrieben und per Post oder Boten an die Stadt eingesandt 
werden. 
 
Online über das Rathaus-Serviceportal eingehende Anträge auf Einrichtung einer Übermitt-
lungssperre sind unwirksam, sollte der Antrag nicht ausgedruckt und unterschrieben an die 
Meldebehörde eingesandt werden. Darüber hinaus sind auch per E-Mail oder telefonisch ein-
gehende Widersprüche unwirksam. 
 
Ein Widerspruch gegen die Datenübermittlung ist von keinen Voraussetzungen abhängig und 
braucht nicht begründet zu werden. Bereits früher eingelegte Widersprüche gelten grundsätzlich 
unbefristet und müssen außer im Falle eines Wegzuges und darauffolgendem Wiederzuzug 
nicht erneuert werden. Ein entsprechender Hinweis auf die gegebenen Widerspruchsmöglich-
keiten erfolgt bei jeder An- und Ummeldung in der Meldebehörde. 
 
 
Weiden i.d.OPf., 05.04.2024 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
- Amt für öffentliche Ordnung - 
 
 
Reinhold Gailer 
Oberverwaltungsrat 

http://www.weiden.de/

